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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Martin Habersaat (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung - Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Staatsvertrag mit den muslimischen Vertretungen 

 

Vorbemerkung des Fragestellers: 

Im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und FDP heißt es: „Wir wollen uns dafür ein-

setzen, dass ein vergleichbarer Staatsvertrag, wie er schon mit der Nordkirche, dem 

Heiligen Stuhl und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Schleswig-Hol-

stein geschlossen ist, auch mit den muslimischen Vertretungen zustande kommt.“ 

 

1. Wie weit sind die Vorbereitungen für einen Staatsvertrag mit den muslimischen 

Vertretungen inzwischen gediehen, und geht die Landesregierung davon aus, 

einen solchen Vertrag noch vor Ende der 19. Legislaturperiode abschließen zu 

können? 

 
Antwort: 

Die Landesregierung ist in dem Bestreben, eine vertragliche Vereinbarung mit der 

Alevitischen Gemeinde Deutschland K.d.ö.R. abzuschließen, weit fortgeschritten. Die 

Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist für Ende des Jahres 2021 geplant. 



Drucksache 19/2980 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

2 

 

2. Mit welchen muslimischen Vertretungen sollte ein solcher Staatsvertrag aus 

Sicht der Landesregierung abgeschlossen werden? 

 

Antwort: 

Siehe Antwort zu Frage 1; es handelt sich allerdings um eine vertragliche Vereinba-

rung, nicht um einen Staatsvertrag. 

Für das dritte Quartal 2021 ist die Aufnahme eines strukturierten Dialogprozesses mit 

allen muslimischen Vereinen und Verbänden geplant. Dieser Prozess ist als offener 

Austausch vorgesehen, an dem alle interessierten muslimischen Vereine und Ver-

bände teilnehmen können. Es sind unterschiedliche Ergebnisse dieses Dialogprozes-

ses denkbar, die Aufnahme von Vertragsverhandlungen könnte ein Ergebnis sein. 

 

3. Welche vorbereitenden Gespräche mit welchen muslimischen Vertretungen hat 

die Landesregierung zu diesem Thema geführt, und welche sind geplant? 

 

Antwort: 

Mit der Alevitischen Gemeinde Schleswig-Holstein e.V. steht die Landesregierung in 

regelmäßigem Austausch. Mit der SCHURA - Islamische Religionsgemeinschaft 

Schleswig-Holstein e.V. fand ein vorbereitendes Gespräch statt; vgl. im Übrigen auch 

die Antwort zu Frage 2. 

 

4. Welche in Schleswig-Holstein bestehenden überörtlichen muslimischen Ver-

bände und Einrichtungen wurden aus welchen Gründen nicht zu diesen Ge-

sprächen eingeladen? 

 

Antwort: 

Siehe Antwort zu Frage 2. 

 

5. Welche Vereinbarungen sollte ein Staatsvertrag mit den muslimischen Vertre-

tungen aus Sicht der Landesregierung zum Inhalt haben? 
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Antwort: 

Die Inhalte einer möglichen Vereinbarung sind zwischen der Landesregierung und 

den muslimischen Vereinen und Verbänden gemeinsam zu erörtern. 

 

6. Welche Hürden sieht die Landesregierung für ein Zustandekommen eines 

Staatsvertrags? 

 

Antwort: 

Die Landesregierung beabsichtigt, den Dialogprozess voranzubringen und möglichst 

im Vorfeld keine Hürden entstehen zu lassen. Deshalb ist dazu flankierend geplant, 

ein religionswissenschaftliches und ein rechtliches Gutachten in Auftrag zu geben. 

Daraus sollen im fortgesetzten Dialog Handlungsoptionen abgeleitet werden. 


